
LANDESKADERKRITERIEN 
SAISON 2019/2020 

Bestimmungen: 
Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme und Verbleib in einem Kader trifft der Vorstand des VEV, es gibt keinerlei Ansprüche auf Aufnahme 
und Verbleib.


Ein Läufer muss die Kriterien für den Kader erbringen dem er in der nächsten Saison altersgemäß angehören wird.


Im Verletzungsfall ist dies dem VEV zu melden und mittels ärztl. Attestes zu belegen. Der VEV behält sich vor eine Kontrolluntersuchung im 
Olympiazentrum Dornbirn einzufordern. Der/Die verletzte Sportler/-in verbleibt mit entsprechendem Vermerk im Kader, die allfällig finanzielle 
Unterstützung erfolgt in Rücksprache mit dem Vorstand. Bei genehmigtem Wiedereinstieg ins Training erfolgt eine schrittweise Anpassung der 
finanziellen Förderung.

Damen

Startgruppe U9 U11 U13 U15 U17 U19 Elite B Elite A

Meisterklasse 105 115 125

Junioren 80 85 90 110 120

Adv. Novice 60 63 65 70 75 88 105

Basic Novice 23 25 27 30

Nachwuchs 17 20 23

Kriterien sind zu erbringen bei

U9, U11 
U13 
U15 
U19

Die Punkte müssen mind. 2x pro Saison erlaufen werden, davon mind. 1x international. Programminhalte gem. ISU in der jeweiligen 
Alterskategorie. 

zB.: satzungsgem. Jugendlaufen, Österr. Meisterschaft, Landesmeisterschaft, Interclub Wettbewerbe, ISU Calendar Competitions

Elite B 
Elite A

Die Punkte müssen mind. 2x pro Saison erlaufen werden, davon mind. 1x international. 
Bei Österr. Meisterschaft, Landesmeisterschaft, ISU Calendar Competitions, ISU Meisterschaften


